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ANTRAG

der Abgeordneten Weninger, Hintner, Kautz, Mag. Riedl, Mag. Motz,

Mag.Schneeberger,  Cerwenka, Friewald, Muzik,  Erber und Dr.Mich

betreffend Änderung des NÖ Polizeistrafgesetzes – Leinen- o

Hunde
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Leinen- oder Maulkorbzwang für Hunde durch eine ortpolizeiliche Ve
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Um diesen Problemen der mangelnden Mitwirkung der Exekutive in 
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Um aber Hunden auch die Möglichkeit eines freien Auslaufs zu gewähren und den regionalen

Bedürfnissen und Besonderheiten Rechung zu tragen, wird im Gesetz eine Ermächtigung zur

Erlassung von Verordnungen für die Gemeinde vorgesehen, mit der unter bestimmten

Voraussetzungen Flächen,  von diesem Leinen- oder Maulkorbzwang ausgenommen werden

können. Diese Flächen sind, wenn nur einzelne Teile des Ortsbereiches ausgenommen werden, als

Hundeauslaufzonen zu kennzeichnen.

Amtsbekannt gefährliche Hunde, das sind solche, die bereits einmal gebissen haben und dieser

Umstand der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt ist, sind immer an öffentlichen Orten im

Ortsbereich sowie in Hundeauslaufzonen mit Leine- und Maulkorb zu führen. Diese Bestimmung ist

an den Halter gerichtet und ist für deren Vollziehung keine Mitwirkung der Bundesgendarmerie

oder –polizei vorgesehen.

Die Gefertigten stellen daher den

A n t r a g:

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„1. Der dem Antrag der Abgeordneten Weninger, Hintner u.a. beiliegende Gesetzesentwurf

betreffend Änderung des NÖ Polizeistrafgesetzes wird genehmigt.

  2. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses

Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen.“

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem VERFASSUNGSAUSCHUSS so rechtzeitig zur

Vorberatung zuzuweisen, dass eine Behandlung bei den heutigen Ausschüssen möglich ist.
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